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Index

16/02 Rundfunk

40/01 Verwaltungsverfahren

91/01 Fernmeldewesen

Norm

RGG 1999 §2 Abs5

RGG 1999 §7 Abs1

VStG §5 Abs1

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 31. Jänner 2019, Ra 2018/15/0073, ausgesprochen, dass das

Verwaltungsgericht Feststellungen darüber zu tre:en hat, ob die betro:ene Person das Vorliegen einer Au:orderung

(im Sinne des § 2 Abs. 5 RGG) ernstlich für möglich gehalten und dennoch die Mitteilung unterlassen hat, wobei

besondere Bedeutung dem Umstand zukommt, ob der betro:enen Person die Verständigungen über die Hinterlegung

der Au:orderung zur Kenntnis gelangt sind und daraus insbesondere der Absender erkennbar war.Der

Verwaltungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 31. Jänner 2019, Ra 2018/15/0073, ausgesprochen, dass das

Verwaltungsgericht Feststellungen darüber zu tre:en hat, ob die betro:ene Person das Vorliegen einer Au:orderung

(im Sinne des Paragraph 2, Absatz 5, RGG) ernstlich für möglich gehalten und dennoch die Mitteilung unterlassen hat,

wobei besondere Bedeutung dem Umstand zukommt, ob der betro:enen Person die Verständigungen über die

Hinterlegung der Aufforderung zur Kenntnis gelangt sind und daraus insbesondere der Absender erkennbar war.
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